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Bundestags-Drucksache: 20/8629 
Bundesrats-Drucksache: 437/23 

Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der 
Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der 
Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung gemäß Einsetzungsantrag  
(BT-Drs. 20/696) in seiner 48. Sitzung am 11. Oktober 2023 mit Entwurf eines Gesetzes zur 
Bestimmung Georgiens und der Republik Moldau als sichere Herkunftsstaaten (BT-Drs. 
20/8629) befasst. 

Folgende Aussagen zur Nachhaltigkeit wurden in der Begründung des Gesetzentwurfes 
getroffen: 

„Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur 
nachhaltigen Entwicklung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Eine 
Nachhaltigkeitsrelevanz in Bezug auf einzelne Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie ist 
nicht gegeben.“ 

Formale Bewertung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung: 

Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes ist gegeben. Der Bezug zur nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie ergibt sich hinsichtlich folgender Leitprinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung und Sustainable Development Goals (SDGs): 

 Leitprinzip 5 - Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und 
verbessern, 

 SDG 16 - Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. 

Es besteht keine Prüfbitte, jedoch bestehen unserer Auffassung nach durchaus 
Berührungspunkte mit Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie. 

 

Eine Prüfbitte ist nicht erforderlich. 

Berlin, 11. Oktober 2023 

 
 
   

20. Wahlperiode 

Parlamentarischer Beirat für 
nachhaltige Entwicklung 

 

 

Gutachtliche Stellungnahme, hier: keine Prüfbitte 
Entwurf eines Gesetzes zur Bestimmung Georgiens und der Republik 
Moldau als sichere Herkunftsstaaten 

verfoullonni
Ausschussstempel
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Muhanad Al-Halak, MdB  
Berichterstatter 
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